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Gegen das Urteil zum Verbot der Zillmerung des Landesarbeitsgerichts München vom 15. 
März 2007 (Az: 4 Sa 11521/06) hat der beklagte Arbeitgeber zwei Tage vor Ablauf der 
Frist Revision  eingelegt (3 AZR 376/07). Damit geht der Rechtsstreit um die Verrechnung 
von Provisionen und Abschlusskosten bei Verträgen zur betrieblichen Altersvorsorge in 
eine neue Runde. Bekanntlich hatte das Landesarbeitsgericht München mit seinem Urteil 

Rund 47 Millionen Einzel-Kapitallebensversicherungen (inklusive Fondspolicen) haben die 
Lebensversicherer im Bestand, die Hälfte davon halten die Kunden nicht bis zum Ver-
tragsende durch. Im Jahr 2005 entfielen 11,5 Milliarden Euro oder knapp 18 Prozent der 
gesamten Leistungen auf vorzeitige Auszahlungen. Zur Kündigung treibt die Kunden nicht 
nur pure Not. Arbeitslosigkeit stellt aktuell nur in elf Prozent der Fälle den Kündigungs-
grund dar. Im vergangenen Jahr waren es noch 14 Prozent. Ein Viertel der Kunden braucht 
das Geld zur Schulden- oder Kredittilgung. 
Kräftig gewachsen ist die Zahl derer, die kündigen, um sich mit den Auszahlungen pri-
vate Wünsche zu erfüllen. Derzeit sind das 16 Prozent aller Kündigungsgründe. Im ver-
gangenen Jahr waren es erst zehn Prozent. Dies geht aus einer Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach hervor, die cash.life in Auftrag gegeben hat. Der in Pullach 
ansässige LV-Zweitmarktspezialist warnt vor der Auflösung von Vermögenswerten zur 

Kapitallebensversicherung

Angeknapstes Vorsorgekapital

Zillmerung und bAV

Beklagter Arbeitgeber geht in Revision

Altersvorsorge für private Zwecke. 
Ergeben hat die Umfrage außerdem: Rund 
die Hälfte der Versicherten mit Lebensver-
sicherungsverträgen glaubt, dass ihr Leben 
im Alter wie bisher materiell sorgenfrei 
verlaufen wird. Bei durchschnittlichen Ver-
sicherungssummen von weniger als 22.000 
Euro pro KLV-Vertrag dürfte das wohl in 
den meisten Fällen ein Trugschluss sein. 
Beide Tendenzen im Kundenverhalten - 
Zunahme der Auflösung von Vorsorgeka-
pital für Konsumzwecke und verbreitete 
Illusionen über die reale Vorsorgesituation 
- sollten für Vermittler und Versicherer An-
lass zur Sorge sein. 

Hans Pfeifer

Deutliche Kritik äußern die Versicherungs-
mathematiker an der geplanten Reform des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Nor-
bert Heinen, der Vorsitzende der Deutschen 
Aktuarvereinigung, moniert, dass die VVG-
Reform die Solvenz einzelner Versicherer 
gefährde und zu Lasten der langfristigen, 
damit vertragstreuen Kunden gehe. Ände-
rungen wären daher dringend erforderlich. 
Die Neufassung des Gesetzes soll zum 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft treten und das dann 100 
Jahre alte VVG ersetzen. Ziele der Novelle 
sind mehr Rechte und höhere Transparenz 
für Verbraucher. Versicherer und Aktuare 
lehnen die Kernbestandteile des Regie-
rungsentwurfs unisono ab, wenngleich sie 
die Reform als Ganzes begrüßen. Bisher 
erhielten Lebensversicherungskunden vor 

VVG-Novelle

Aktuarvereinigung fordert Änderungen

allem wegen der vorab abgezogenen Vermittlerprovision bei einer vorzeitigen Kündigung 
meist nur einen Bruchteil der eingezahlten Beiträge  zurück. Diese als „Zillmerung“ be-
kannte Praxis der Assekuranz hatte der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil 2005 unter-
sagt. Der Gesetzentwurf sieht von Vertragsbeginn an höhere garantierte Rückkaufswerte 
vor. „Aus Sicht der Aktuare sind diese garantierten Rückkaufswerte der größte Mangel 
des Gesetzes“, moniert Heinen. 
Ein weiteres Manko sieht Heinen in der Kombination der garantierten Rückkaufswerte mit 
der Beteiligung aller ausscheidenden Kunden an 50 Prozent der stillen Reserven, die mit 
ihren Beiträgen aufgebaut wurden, unabhängig von der Zins- und Börsensituation. „Eine 
Reduzierung der Rückkaufswerte muss möglich sein, wenn signifikante stille Lasten da 
sind“, fordert Johannes Lörper, Vorstand bei Victoria und Hamburg-Mannheimer. Andern-
falls könnte die geplante Regelung dazu führen, dass sich das Stornoverhalten ändert. 
Bei steigenden Zinsen könnten mehr Kunden kündigen, um ihr Geld besser verzinst neu 
anzulegen. Dies würde zulasten der verbleibenden Kunden gehen.  

Kilian Hofmann

die Zillmerung von Lebensversicherungs-
verträgen (im konkreten Fall eine Versor-
gungszusage auf der Grundlage einer Ent-
geltumwandlungsvereinbarung) für nicht 
zulässig erklärt. 
Die Begründung der Richter: Der Vertrag 
verstoße unter anderem gegen das zwin-
gende gesetzliche Gebot der Umwandlung 
in eine den umgewandelten Entgeltansprü-


